
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georgsmarienhütte, 04.06.2010 
 
Elterninformation 
 
 
Einmalige Leistungen 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
folgende Mail haben wir heute von der Stadt Georgsmarienhütte erhalten und 
möchten Sie auf die Möglichkeit der Zahlung einer einmaligen Leistung hinweisen. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auch im Schuljahr 2010/2011 wird auf Antrag eine einmalige Leistung für Schul- 
und Lernmaterialien ausgezahlt. 
 
Es gelten folgende Anspruchsvoraussetzungen: 

- kein Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder XII oder nach   
     AsylbLG 
- Antragsteller ist Inhaber des Georgsmarienhütter Familienpass 
- Anschaffungen pro Kind bei Schul- und Lernmaterialien in Höhe 

von mindestens 50,00 € 
- Hauptwohnsitz in Georgsmarienhütte. 

 
Die Anträge können ab 05.08.2010 bei Frau Vollert im Rathaus in Zimmer. 264 
abgeholt werden. 
Anträge können längstens bis 20.09.2010 gestellt werden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Dr. A. Ferié 
Schulleiterin 


